
 

KOSAG Kompostier AG Villnachern 
Zulassungs- und Sperrliste kompostierbares Material 2025 

 

Zugelassenes Material  Nicht zugelassenes Material 

   

Aus Küche und Haushalt:  Aus Küche und Haushalt: 

   

- Rüstabfälle von Gemüse und Früchten  - Keine Speisereste 

- Kaffeesatz und Teekraut   - Keine Asche 

- Eierschalen   - Keine Staubsaugersäcke 

- Schnittblumen ohne Bindematerial   - Keine Steine, Glas, Metall, Textilien usw. 

- Topfpflanze inkl. Erde ohne Töpfe  - Kein Hundekot oder Katzenstreu 

- Tiermist nur von Pflanzenfressern  - Keine Federn oder Haare 

-   - Kein Styropor und Altpapier 

  - Kein Grabschmuck / Gesteckschaum / Kerzen 

Aus Garten und Landschaft  - Keine Plastik  

  - Keine biologisch abbaubare Plastiksäcke 

- Alle pflanzlichen Gartenabfälle wie:  - Kein kompostierbares Geschirr 

- Rasen- und Wiesenschnitt, inkl. Jät  - Keine Kaffekapseln 

- Laub  - Kein behandeltes Holz 

- Schnittholz   - Keine Körbe jeglicher Art 

- Blumen –und Gemüsestauden, inkl. Jät  - Keine Neophyten  

- Schilf   

- Rinde   

- Pflanzlicher Grabschmuck, ohne Draht/Binder   

- Wurzelstöcke (Ablad in separates Depot)   

   

   

   

   

   

   

 

Allgemeinde Infos für unsere geschätzten Kunden: 

 

 

Samstag Geschlossen: 

 
 

Der Kompostwart / Aufsichtspersonal der KOSAG Kompostier AG: 

- Führt Annahmekontrollen durch 

- Kann stark fauliges, übelriechendes oder verschmutzten Grüngut zurückweisen 

oder dieses kostenpflichtig für den Anlieferer umweltkonform entsorgen lassen. 

 

Gärtner, Landwirte und Gewerbekunden (Anlieferung mit Identifikationschip): 

- Verfügen über ein Identifikationschip und können sich autonom ein- und auswiegen. 

Neukunden können gerne ein Chip beim Betriebsleiter vor Ort bestellen.   

 

Private: 

- Barzahlung  

- Zahlung mit Karte 


